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§ 13a FMABG Risikohinweise und
Empfehlungen

FMABG - Finanzmarktaufsichtsbehdrdengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Stellt das Finanzmarktstabilitatsgremium Risiken im Finanzsektor fest, die eine nachteilige Ruckwirkung auf die
Finanzmarktstabilitat haben konnen, hat es diese in Risikohinweisen zu adressieren. Gefahrenmomente fir die
Finanzmarktstabilitt sind unter anderem der Aufbau und die Anderung des systemischen Risikos (§ 2 Z 41 BWG),
prozyklisch wirkender Risiken (Art. 136 der Richtlinie 2013/36/EU) oder erheblicher Auswirkungen auf die
Finanzstabilitat gemal § 48 Abs. 2 Z 2 BaSAG oder Art. 14 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 806/2014.
Risikohinweise sind konkret zu begriinden.

2. (2)Das Finanzmarktstabilitatsgremium kann die FMA in Empfehlungen auf Risiken gemal3 Abs. 1 hinweisen und
Malinahmen aufzeigen, deren Durchfiihrung fur geeignet und erforderlich erachtet werden, um Gefahren fur die
Finanzmarktstabilitat abzuwenden und das Entstehen von Risiken gemal3 Abs. 1 einzudammen.

3. (3)Die FMA hat dem Finanzmarktstabilitatsgremium baldigst mdéglich, langstens innerhalb von drei Monaten
mitzuteilen, auf welche Weise sie beabsichtigt, eine Empfehlung gemal3 Abs. 2 umzusetzen. Die FMA hat das
Finanzmarktstabilitdtsgremium regelmaRig Gber den Stand der Umsetzung zu unterrichten. Sofern die FMA nicht
beabsichtigt, die Empfehlung umzusetzen, hat sie dies eingehend zu begriinden.

4. (4)Das Finanzmarktstabilitdtsgremium kann beschlieRen, Empfehlungen an die FMA und Risikohinweise zu
veréffentlichen. Uber die beabsichtigte Veroffentlichung einer Empfehlung hat es die FMA vorab zu informieren
und der FMA Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Von einer Veroffentlichung ist abzusehen, wenn diese die
Stabilitat der Finanzmarkte ernsthaft gefahrden wirde.

In Kraft seit 29.12.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/48
file:///

	§ 13a FMABG Risikohinweise und Empfehlungen
	FMABG - Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz


